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L Ä N D E R B E R I C H T  

 

Countdown zur Unabhängigkeit 
des Südsudans

Am 9. Juli wird sich der Südsudan  vom 

Gesamtstaat Sudan loslösen und damit 

den 54. Staat auf dem afrikanischen Kon-

tinent bilden. Nach jahrzehntelangem ge-

waltsamen Konflikt haben die Südsudane-

sen im Januar mit überwältigender Mehr-

heit in einem Referendum für die Unab-

hängigkeit des Landes gestimmt. Im An-

schluss daran wurden unter der Moderati-

on der Afrikanischen Union Verhandlun-

gen über die zentralen Rahmenbedingun-

gen der Loslösung aufgenommen. Die Lis-

te der dringend zu klärenden Punkte in 

den Verhandlungen zwischen den Regie-

rungen des Nordsudans und des Südsu-

dans ist auch wenige Tage vor der Unab-

hängigkeitserklärung noch immer erdrü-

ckend lang. Fragen nach der Verteilung 

von Gewinnen aus dem Ölgeschäft, der 

Aufteilung der Schuldenlast und dem  

Grenzverlauf sind nach wie vor offen. 

 Die Gespräche hierzu werden sich voraus-

sichtlich weit über den Zeitpunkt der Unab-

hängigkeitserklärung hinziehen. In den ver-

gangenen Monaten wurden die Verhandlun-

gen zudem immer wieder von dem Grenz-

konflikt um die Region Abyei überlagert, 

was zu einer empfindlichen Störung der  

Gespräche geführt hat. Obwohl die Regie-

rungsvertreter auf beiden Seiten betonen, 

an dem Zeitplan zur Staatenbildung festhal-

ten zu wollen, trüben die ungeklärten Fra-

gestellungen die Aussichten auf ein Ende 

der gewaltsamen Auseinandersetzungen 

und damit auch das Entwicklungspotential 

des neuen Staates. 

Der Grenzkonflikt um die Region Abyei 

Am 21. Mai ist die nordsudanesische Armee 

mit Panzern in die Grenzregion Abyei ein-

marschiert und hat dort die Kontrolle über-

nommen. Vertreter der Bezirksverwaltung 

Abyei sowie der Armee des Südsudans (Su-

danese People’s Liberation Army, SPLA) ha-

ben zudem von Luftangriffen berichtet. Die 

Vereinten Nationen bezeichneten den militä-

rische Vorstoß des Nordens als kriminellen 

Akt und Verstoß gegen das umfassende 

Nord-Süd-Friedensabkommen (Comprehen-

sive Peace Agreement, CPA), in dem beide 

Seiten einen Verzicht auf militärische Inter-

ventionen erklärt haben. Am 13. Juni einig-

ten sich die Verhandlungspartner aus dem 

Norden und Süden nach zweitägigen Ge-

sprächen in Addis Abeba auf einen Abzug 

der Truppen des Nordens aus Abyei und die 

Sicherung der Region durch äthiopische 

Friedenstruppen. Darüber hinaus wurde bis 

zur Abhaltung eines gesonderten Referen-

dums über die Zugehörigkeit Abyeis zum 

Norden respektive Süden der vorläufige 

Verbleib der Region im Norden vereinbart.  

Dieses Referendum war bereits im CPA vor-

gesehen und sollte ursprünglich zeitgleich 

mit dem Referendum über die Unabhängig-

keit des Südsudan stattfinden, war aber auf 

unbestimmte Zeit verschoben worden. 

Wann die Abstimmung nun durchgeführt 

wird, ist nach wie vor nicht geklärt. Der 

Konflikt um Abyei überlagert derzeit die an-

deren offenen Fragen zur Unabhängigkeit 

des Südsudans und hat zu erheblichen Ver-

zögerungen im Verhandlungsprozess ge-

führt. Er könnte sich auch noch nach der 

Unabhängigkeitserklärung am 9. Juli als 

Hindernis für einen erfolgreichen und friedli-

chen Verlauf des Abtrennungsprozesses er-

weisen.  
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Grenzsicherung und Staatsbürgerschaften 

Neben dem Konflikt um die Region Abyei 

bestehen auch Spannungen in den zum 

Nordsudan gehörigen Bundesstaaten Süd-

kordofan und Blauer Nil. Dort stehen großen 

Bevölkerungsteile dem Süden nah und ver-

langen nach mehr Autonomie. Ebenfalls un-

ter Vermittlung der Afrikanischen Union 

wurde Ende Juni unter anderem festgelegt, 

dass Mitglieder der SPLA aus diesen Bun-

desstaaten sudanesische Staatsbürger sind 

und ein gewaltfreier Entwaffnungsprozess in 

Gang gesetzt werden soll. Es bleibt abzu-

warten, ob sich die Hoffnungen auf eine Be-

friedung dieser Regionen durch die Verein-

barungen erfüllen lassen. Insgesamt be-

steht zwischen Norden und Süden aber 

weitgehend Einigkeit, die Grenze für grenz-

übergreifenden Handel und nomadische 

Viehzüchter durchlässig zu gestalten. Nicht 

geklärt ist bisher jedoch die Frage nach der 

Behandlung von Staatsbürgerschaften für 

im jeweils anderen Land lebende (Wirt-

schafts-)Migranten. Zahlreiche Südsudane-

sen leben und arbeiten in Khartum, der 

Hauptstadt des Nordens, während sich im 

Süden Händler aus dem Norden niederge-

lassen haben. Da doppelte Staatsbürger-

schaften von beiden Verhandlungsseiten 

ausgeschlossen wurden, stellen großzügig 

erteilte Aufenthalts- und Arbeitsgenehmi-

gungen einen wahrscheinlichen Lösungsan-

satz dar.  

Verteilung von Gewinnen aus dem Ölge-

schäft 

Insbesondere für den Südsudan, dessen 

Staatseinnahmen fast vollständig von Ölein-

nahmen abhängen, ist eine Einigung hin-

sichtlich der Verteilung der aus dem Ölge-

schäft erzielten Gewinne von existenzieller 

Bedeutung. Rund 80 Prozent der sudanesi-

schen Ölvorkommen liegen im zukünftigen 

Staatsgebiet des Südsudan, während die 

Pipeline zum Transport des Öls durch nord-

sudanesisches Territorium verlaufen. Ein-

nahmen wurden bisher auf Grundlage des 

Friedensabkommens von 2005 zu jeweils 50 

Prozent zwischen Norden und Süden aufge-

teilt. Diese Vereinbarung läuft nun mit der 

Loslösung des Südens am 9. Juli aus. Präsi-

dent al-Bashir hatte kürzlich mit der Äuße-

rung auf sich aufmerksam gemacht, er wol-

le die Nutzung der Pipeline für den Abtrans-

port des Öls aus dem Süden unterbinden, 

sollte sich die Regierung des Südsudans 

nicht auf die Abführung von Gewinnen ein-

lassen. Er stellte dem Südsudan in diesem 

Kontext drei Alternativen in Aussicht: die 

Fortführung der bestehenden Regelung zur 

Teilung der Gewinne, die Abführung einer 

Gebühr zur Durchleitung des Öls, sowie als 

Drohkulisse die Schließung der Pipelines im 

Norden, was den Entzug der Finanzierungs-

grundlage für den neuen Staat im Süden 

bedeuten würde. Eine weitere Option hat 

Norwegen ins Spiel gebracht. Hiernach 

könnte die Abführung von Öleinnahmen 

graduell von zunächst 50% bis zu 0% in-

nerhalb von sechs Jahren abgebaut werden. 

Diese Zeitspanne könnte vom Süden zum 

Aufbau alternativer Transportwege genutzt 

werden. Beispielsweise könnte der Bau ei-

ner durch Uganda und Kenia verlaufenden 

Pipeline ins Auge gefasst werden, der aller-

dings mehrere Jahre in Anspruch nehmen 

würde. Da ein negativer Ausgang der Ver-

handlungen im Bereich der Aufteilung von 

Öleinnahmen mit erheblichen ökonomischen 

Verlusten auf beiden Seiten verbunden wä-

re, ist davon auszugehen, dass man sich 

kurzfristig auf eine – möglicherweise zu-

nächst temporäre – Regelung zur Gewinn-

verteilung verständigen wird. 

Aufteilung der Staatsschulden 

Die Schulden des Sudans belaufen sich auf 

rund 40 Milliarden Dollar. Die Regierung im 

Nordsudan unter Präsident al-Bashir recht-

fertigt ihr Anliegen, den Süden an der Til-

gung der Schuldenlast zu beteiligen, mit 

dem Argument, man habe Kredite auch zur 

Umsetzung von Infrastrukturprojekten im 

Gebiet des Südsudans genutzt. Die Regie-

rung des Südsudans hält dagegen, der Nor-

den hätte die Kredite zur Finanzierung des 

Bürgerkrieges verwendet – eine Beteiligung 

an der Tilgung der Schulden sei demnach 

nicht gerechtfertigt. Parallel zur Frage der 

Aufteilung der Schuldenlast laufen Verhand-

lungen auf internationaler Ebene über einen 

möglichen zumindest teilweisen Schuldener-

lass. Im April fanden hierzu Gespräche zwi-

schen Vertretern des Nordens und des Sü-

dens, der Afrikanischen Union sowie der 
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Weltbank und des Internationalen Wäh-

rungsfonds statt. Die Aussichten auf einen 

teilweisen Erlass der Schulden werden aller-

dings durch die Wirtschaftskrise, die in vie-

len der westlichen Gläubigerländer nach wie 

vor nicht überstanden ist, verringert. 

Die Nutzung des Nilwassers 

Mit der Loslösung des Südsudans entsteht 

auch einer neuer Nil-Anrainerstaat. Insge-

samt elf Staaten müssen sich dann auf eine 

gemeinsame Regelung zur Nutzung des Nil-

wassers verständigen. Während der Nord-

sudan an bestehende Vereinbarungen (Nile 

Water Agreements von 1929 und 1959) ge-

bunden ist, ist der Südsudan als neu ent-

standener Staat zunächst frei von vertragli-

chen Bindungen. Von den derzeit bestehen-

den Vereinbarungen profitieren insbesonde-

re Ägypten und auch der Nordsudan, wäh-

rend sich Staaten wie Äthiopien, Uganda 

und Tansania benachteiligt sehen. Die Ent-

scheidung des Südsudans für oder gegen 

eine Übernahme der bestehenden Vereinba-

rungen kann vor diesem Hintergrund bereits 

auf eine Schwerpunktsetzung innerhalb der 

künftigen Außenpolitik des neuen Staates 

hindeuten und damit auch das Machtgleich-

gewicht in der Region beeinflussen. Derzeit 

unterhält der Südsudan sowohl aus wirt-

schaftlicher als auch politischer Perspektive 

intensivere Beziehungen zu seinen Nachbar-

ländern Uganda und Äthiopien als zu Ägyp-

ten.  

Einführung einer eigenständigen Währung 

In den im März in Addis Abeba abgehalte-

nen Gesprächen hatte man sich darauf ver-

ständigt, zum Zeitpunkt der Unabhängig-

keitserklärung eine eigenständige Währung 

im Südsudan einzuführen. Inzwischen steht 

fest, dass dieses Ziel nicht eingehalten wer-

den kann. Die Bank of Sudan hat die Regie-

rung im Süden nun aufgefordert, innerhalb 

von sechs Monaten das nordsudanesische 

Pfunds durch eine eigene Währung zu erset-

zen. Vor dem Hintergrund des wachsenden 

Zeitdrucks scheint auch der anfänglich dis-

kutierte Alternativvorschlag, den US-Dollar 

als Währung zu verwenden, wieder als Opti-

on an Relevanz zu gewinnen. 

Aussichten 

Trotz der zahlreichen ungeklärten Fragen 

steht fest, dass es am 09. Juli zur Teilung 

des größten Flächenstaates Afrikas kommen 

wird und damit ein neuer Staat auf der 

Landkarte entsteht. Die Erfolgsaussichten 

dieses neuen Staates im Süden werden zu 

einem beträchtlichen Teil von dem Verhält-

nis zum Nordsudan und damit den Verhand-

lungen über die Konditionen der Loslösung 

bestimmt werden. Ob sich der Südsudan als 

funktionierender und unabhängiger Staat 

etablieren kann, hängt allerdings zudem 

jenseits der Beziehungen zum Nordsudan 

auch von mehreren Faktoren auf lokaler 

Ebene ab. Zentrale Spannungsfelder sind 

unter anderem das Verhältnis zwischen 

Zentrum und Peripherie, die Entwicklung 

einer pluralistischen Demokratie mit ge-

stärkten zivilgesellschaftlichen Kräften so-

wie der Aufbau eines effektiven Staatsappa-

rates. Gegenwärtig existiert eine Konzentra-

tion auf Aufgaben der Verteidigung zu Las-

ten der Schaffung einer korruptionsfreien 

zivilen Verwaltung, die zur flächendecken-

den Bereitstellung von Infrastruktur und 

Dienstleistungen in der Lage ist. Ein lang-

fristiges Abhängigkeitsverhältnis von der 

internationalen Staatengemeinschaft ist ab-

sehbar. 


